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Aus der Gutachtenpraxis 
des DNotI

BGB §§ 164, 167, 168, 925; BeurkG §§ 51, 53
Widerruf einer Vollmacht zwischen Beurkun-
dung und Antragstellung beim Grundbuch-
amt; Ausfertigungssperre; Vorlagesperre

I. Sachverhalt
A verkauft B ein Grundstück. Bei der Beurkundung 
wird A durch C vertreten, und zwar aufgrund einer auf 
C ausgestellten, in Ausfertigung vorliegenden Vorsorge-
vollmacht. Nach dieser Vollmacht ist C insbesondere 
berechtigt, den A in allen Vermögensangelegenheiten zu 
vertreten. Dem Kaufvertrag wird eine beglaubigte Ab-
schrift der Ausfertigung beigefügt. Die Aufl assung wird 
von C und B erklärt und mitbeurkundet. Der Urkunds-
notar arbeitet in seinen Kaufverträgen mit der Ausferti-
gungssperre (Erklärung der Aufl assung, es werden dem 
Grundbuchamt aber keine vollständigen Ausfertigun-
gen vorgelegt, bis die Voraussetzungen für die Eigen-
tumsumschreibung gegeben sind). Für B wird eine Auf-

lassungsvormerkung im Grundbuch eingetragen. Der 
Kaufpreis wird fällig gestellt und auch gezahlt. 

Nach Fälligkeitsmitteilung widerruft A die Vollmacht 
gegenüber C und teilt diesen Widerruf dem Grund-
buchamt mit. Es ist unklar, ob die Vollmacht vor dem 
Antrag auf Eigentumsumschreibung beim Grundbuch-
amt widerrufen worden ist oder danach. Das Grund-
buchamt lehnt wegen des Widerrufs die Eigentumsum-
schreibung zugunsten des B ab. 

II. Frage
Lehnt das Grundbuchamt die Eigentumsumschreibung 
zu Recht ab?

III. Zur Rechtslage
1. Grundprinzipien der Ausfertigungssperre
Die sog. beurkundungsrechtliche Lösung sieht vor, dass 
Veräußerer und Erwerber in der Kauf vertragsurkunde 
die Aufl assung erklären und die Eigentumsumschrei-
bung bewilligen und beantragen. Damit der Erwerber 
die Aufl assung und Bewilligung nicht verwendet, um 
vor Erbringung der Gegenleistung die Eigentumsum-
schreibung zu veranlassen, weisen die Be teiligten den 
Notar an, bis zur Eigentumsumschreibung grundbuch-
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taugliche Abschriften nur auszugsweise ohne den Text 
der Aufl assung zu erteilen (vgl. §  51 Abs. 2 BeurkG). 
Zu gleich wird der Notar angewiesen, die vollständige 
Ausfertigung mit Aufl assung, Be willigung und An-
trägen erst dann beim Grundbuchamt zur Eigentums-
umschreibung einzu reichen, wenn der Veräußerer den 
Empfang der Gegenleistung bestätigt oder der Erwer-
ber sie dem Notar nachgewiesen hat (vgl. § 53 BeurkG: 
„gemeinsam etwas anderes verlangen“).

2. Materielle Rechtslage: Unwiderrufl ichkeit der 
Aufl assung 
Durch den Widerruf der Vollmacht könnte die Auf-
lassung widerrufen worden sein. Voraussetzung eines 
wirksamen Eigentumsübergangs ist es, dass sich die Par-
teien im Zeitpunkt der Voll endung des Rechtserwerbs 
(i. d. R. zum Zeitpunkt der Eintragung des Erwerbers 
im Grundbuch als neuer Eigentümer) noch über den 
Eigentumsübergang einig i.  S.  d. §§  873, 925 BGB 
sind. An sich kann die Einigungserklärung gem. § 873 
Abs. 1 BGB einseitig widerrufen werden. Etwas anderes 
gilt jedoch gem. § 873 Abs. 2 BGB, wenn sie  notariell 
beurkundet wurde. Dies ist laut Sachverhalt der Fall, 
denn die Aufl assung (§  925 BGB, §  20 GBO) wurde 
beurkundet. 

Des Weiteren muss die Vertretungsmacht den gesamten 
Inhalt der vom Vertreter ab gegebenen Erklärungen de-
cken und zur Zeit der Aufl assung bestehen. Ein späterer 
Wider ruf der Vollmacht oder Wegfall der Vertretungs-
macht beeinträchtigt die materiell-rechtliche Wirksam-
keit der Aufl assung nicht (Staudinger/Pfeifer/Diehn, 
BGB, 2017, § 925 Rn. 72), und zwar auch dann nicht, 
wenn die Vertretungsmacht in der Zeit zwischen Auf-
lassung und Eintragung endet. Das Grundbuchamt darf 
nicht den Nach weis des Fortbestands der Vertretungs-
macht auch noch für den Zeitpunkt der Grundbuch-
eintragung verlangen (Staudinger/Pfeifer/Diehn, § 925 
Rn. 72). Ein Widerruf der Voll macht wirkt nicht zurück 
(BayObLG DNotZ 1983, 752). 

Folglich konnte die Aufl assung nicht wirksam widerru-
fen werden und ihre Bindungs wirkung ist auch nicht 
nachträglich wegen des Fortfalls der Vertretungsmacht 
entfallen.

3. Grundbuchverfahrensrechtliche Rechtslage 
Vorliegend könnte man allerdings daran denken, dass die 
Aufl assung ihre grundbuch verfahrensrechtliche Voll-
ziehbarkeit verloren hat, weil die Bewilligung (§§ 19, 29 
GBO), gerichtet auf Umschreibung des Eigentums auf 
den Erwerber, nachträglich weggefallen ist.

a) Allgemeines zum Wirksamwerden der Bewilligung
Nach heute h.  M. stellt die Eintragungsbewilligung 

gem. §  19 GBO eine rein ver fahrensrechtliche Erklä-
rung dar, deren Wirksamkeit sich grundsätzlich nur 
nach ver fahrensrechtlichen Grundsätzen beurteilt 
(vgl. OLG München DNotZ 2019, 450, 452; RNotZ 
2019, 269, 272). Die Wirksamkeit der Eintragungs-
bewilligung und deren Un widerrufl ichkeit fallen zu-
sammen (BayObLG DNotZ 1994, 182, 183; Schöner/
Stöber, Grundbuchrecht, 15. Aufl . 2012, Rn. 106). Hat 
der Bewilligungsbefugte die Bewilligung nicht selbst er-
klärt, sondern über einen Vertreter (§ 15 Abs. 1 GBO), 
so kann die Bewilligung im Eintragungsverfahren nur 
verwendet werden, wenn der Bestand der vom Grund-
buchamt von Amts wegen zu prüfenden Vollmacht in 
dem für den Grundbuchvollzug maßgeblichen Zeit-
punkt nachgewiesen ist (vgl.  Bauer/Schaub/Kössinger, 
GBO, 4. Aufl . 2018, § 19 Rn. 288).

Als verfahrensrechtliche Erklärung wird die Bewilligung 
wirksam, wenn die Ur kunde in Urschrift, Ausferti-
gung oder beglaubigter Abschrift mit dem Willen 
des Er klärenden dem Grundbuchamt zur Herbei-
führung einer Eintragung im Grundbuch zu geht (KG 
FGPrax 2015, 10, 11; Schöner/Stöber, Rn.  107) oder 
zur Vorlage beim Grundbuchamt demjenigen zu-
geht, zu dessen Gunsten die Eintragung erfolgen soll 
(KG FGPrax 2015, 10, 11; Schöner/Stöber, Rn. 107). 
Adressat der Ein tragungsbewilligung ist nämlich ge-
mäß ihrem Verfahrenszweck das Grundbuchamt und 
daneben auch die Person, zu deren Gunsten die Ein-
tragungsbewilligung abgegeben wird. Erst mit dem Zu-
gang beim Grundbuchamt oder beim Begünstigten, der 
damit durch eigene Antragstellung die Eintragung be-
wirken kann, kann die Bewilligung ihrem Verfahrens-
zweck gemäß Grundlage einer vom Grundbuchamt zu 
bewirkenden Ein tragung sein. Dabei lässt prinzipiell 
nur der Zugang der Urschrift oder Ausfertigung der 
Urkunde, nicht derjenige einer lediglich beglaubigten 
Abschrift, den Schluss zu, dass – wie erforderlich – von 
der Bewilligung mit dem Willen des Betroff enen Ge-
brauch ge macht wird (OLG München DNotZ 2019, 
450, 453; RNotZ 2019, 269, 272). 

Ausnahmsweise wird die Bewilligung bereits mit dem 
Abschluss des Beurkundungs vorgangs wirksam, wenn 
die Voraussetzungen vorliegen, die für den Begünstig-
ten einen gesetzlichen (§ 51 BeurkG) und daher unent-
ziehbaren Anspruch auf Erteilung einer Ausfertigung 
der Bewilligungsurkunde begründen (Schöner/Stöber 
Rn. 107). Mit dem Bestehen des Anspruchs kann der 
Bewilligung die Eignung, Grundlage einer Grundbuch-
eintragung zu sein, nicht mehr genommen werden.

b) Wirksamwerden der Bewilligung bei Abgabe 
durch einen Vertreter
Ob sich der Zeitpunkt der Wirksam keit der Bewilli-



   DNotI-Report  19/2019 155

gung anders beurteilt, wenn diese von einem Vertreter 
abgegeben wird, ist umstritten. 

aa) E. A.: Bestand der Vollmacht im Zeitpunkt der 
Erklärung der Bewilligung 
Die u.  E. zutreff ende Ansicht argumentiert, dass die 
von der Vollmacht gedeckte Bewilligungs erklärung 
schon im Zeitpunkt ihrer Erklärung bestehe, das Erlö-
schen der Voll macht zwischen notarieller Beurkundung 
oder Beglaubigung der Bewilligung und Eingang beim 
Grund buchamt sich daher nicht auf die Wirksamkeit 
der Erklärung auswirke. Mit der Abgabe der Bewilli-
gung sei diese als verfahrensrechtliche Er klärung nach 
außen dokumentiert, auf das Wirksamwerden kom-
me es hingegen nicht an. Das nachträgliche Erlöschen 
der Vollmacht berühre den Bestand der Be willigung 
als Eintragungsgrundlage und damit deren mögliche 
Verwendung im Grundbuchverfahren nicht (Schöner/
Stöber, Rn. 3581 mit Rn.  102 a, 102 e). Denn auch 
sonst wird es bei verfahrensrechtlichen Erklärungen 
für unbeachtlich gehalten, wenn nach Erklärung, 
aber vor Wirksamwerden eine Handlungsvoraus-
setzung entfällt (dazu bereits ausführlich Gutachten 
DNotI-Report 2019, 89, 90). Im Übrigen ist anerkannt, 
dass andere Defi zite des Bewilligenden, die nach der Er-
klärung, aber vor Wirksamwerden der Bewilligung ein-
treten, unbeachtlich sind. So soll es etwa möglich sein, 
die Bewilligung nach § 19 GBO in einem Testament 
zu erklären: Dass die Bewilligung erst nach dem Tod 
des Erklärenden wirksam werde, sei in entsprechen-
der Anwendung des § 130 Abs. 2 BGB unbeachtlich 
(OLG Stuttgart ZErb 2012, 132 = MittBayNot 2013, 
49 m. Anm. Kössinger). Konsequenterweise müsste dies 
auch für den Fall gelten, dass der Bewilligende nach Er-
klärung, doch vor Wirksamwerden der Bewilligung sei-
ne Vertretungsmacht verliert (so auch Schöner/Stöber, 
Rn. 102a ff .).

bb) A. A.: Bestand der Vollmacht bis zum Wirksam-
werden der Bewilligung
Nach a.  A. (OLG München DNotZ 2019, 450, 455; 
RNotZ 2019, 269, 273; KG FGPrax 2015, 10, 11; OLG 
Düsseldorf FGPrax 2014, 8, 9; Schaub, in: Bauer/
Schaub, AT G Rn. 1; KEHE/Munzig, 8. Aufl . 2019, 
§ 19 Rn. 159) muss eine wirksame Vollmacht oder ein 
dieser gleichstehender Vertrauenstatbestand noch im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der verfahrensrecht-
lichen Erklärung – etwa durch Vorlage beim Grund-
buchamt – bestehen. Der Wegfall der Vollmacht vor 
diesem Zeitpunkt führe zwar nicht zum Erlöschen der 
Bewilligung, er hindere aber das Wirksamwerden der 
Bewilligung als verfahrensrechtliche Erklärung im 
Grundbuchverfahren, sofern der Mangel der Vollmacht 
nicht wegen eines Rechtsscheinstatbestands unerheblich 
sei (OLG München DNotZ 2019, 450, 454; RNotZ 

2019, 269, 272). Nichts anderes gilt nach Auff assung 
des OLG München, wenn der Vertretene nicht die in 
seinem Namen erklärte Bewilligung widerruft, sondern 
die Vollmacht, und hierüber das Grundbuchamt unter-
richtet; denn auch damit mache er klar, dass die Vor-
lage der Bewilligung beim Grundbuchamt durch den 
Vertreter nicht mehr seinem Willen entspreche. Zudem 
habe der Vertretene in der Regel keine andere Möglich-
keit, als die Vollmacht zu widerrufen, da er die abge-
gebenen Bewilligungen regelmäßig nicht kennen werde 
und dem Grundbuchamt gegenüber nicht benennen 
könne (DNotZ 2019, 450, 455  f.; RNotZ 2019, 269, 
273). 

cc) Wirksamwerden bereits mit Abschluss der Beur-
kundung
Auch nach Auff assung des OLG München (DNotZ 
2019, 450, 456; RNotZ 2019, 269, 273) kann die Be-
willigung ausnahmsweise bereits mit Abschluss der Be-
urkundung wirksam werden, wenn gem. § 51 Abs. 1 
BeurkG ein Anspruch auf Erteilung einer Ausferti-
gung entstanden ist. Gem. § 51 Abs. 1 Nr. 1 BeurkG 
verfügt bei Niederschriften über Willenserklärungen 
derjenige über einen vom Willen der Betroff enen un-
abhängigen Anspruch auf eine Ausfertigung, der eine 
Erklärung im eigenen Namen abgegeben hat oder in 
dessen Namen eine Erklärung abgegeben worden ist. 
Näher begründet wird diese Ausnahme vom Gericht je-
doch nicht. Dogmatisch liegt ihr off enbar der Gedanke 
zugrunde, dass mit Entstehung des Anspruchs aus § 51 
Abs. 1 BeurkG ein unentziehbarer Anspruch auf Ertei-
lung einer Ausfertigung entsteht und folglich auch das 
Recht des Begünstigten, die in der Urkunde abgegebe-
nen Erklärungen dem Grundbuchamt selbst zuzuleiten. 
Daher soll es also für das Wirksamwerden nicht mehr 
auf den Zugang beim Grundbuchamt ankommen; man 
verlegt den Zeitpunkt des Wirksamwerdens nach vorn 
auf denjenigen der Anspruchsentstehung. Im Ergebnis 
ist dies insofern überzeugend, als es für die Widerruf-
lichkeit vom Zufall abhinge, ob der Anspruch gem. § 51 
Abs. 1 BeurkG bereits erfüllt ist oder nicht.

Für die notarielle Praxis ist zu beachten, dass der An-
spruch gem. § 51 Abs. 2 BeurkG oftmals dahingehend 
beschränkt wird, dass die Erteilung von Ausfertigungen 
oder beglaubigten Abschriften an zusätzliche Vorausset-
zungen geknüpft ist, etwa an die Zahlung des Kaufprei-
ses oder die Bestätigung des Empfängers über dessen 
Erhalt (BeckOGK-BeurkG/Regler, Std.: 1.3.2019, § 51 
Rn. 41). Inwieweit sich eine solche Ausfertigungssperre 
auf die Ansicht des OLG München auswirken würde, 
hat das OLG nicht angesprochen. Es hat sich also nicht 
dazu geäußert, ob der Anspruch nur dem Grunde nach 
bestehen muss oder ob auch alle Voraussetzungen für die 
tatsächliche Erteilung vorzuliegen haben. Auch bei Ver-
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einbarung einer Ausfertigungssperre kann der Erwerber 
– ohne dass es der Veräußerer verhindern kann – die 
Voraussetzungen für den Anspruch selbst schaff en. Es 
spricht deshalb u. E. vieles dafür, dass es genügt, wenn 
der Veräußerer die Entstehung des Anspruchs gem. § 51 
Abs. 1 BeurkG nicht mehr einseitig verhindern kann. 

Da im vorliegenden Fall der Kaufpreis bereits be-
zahlt worden ist, greift die Ausfertigungssperre ohne-
hin nicht mehr ein, sodass dem Erwerber ein Anspruch 
gem. § 51 Abs. 1 BeurkG zusteht. Nimmt man die – 
obiter dictum getroff ene – Aussage des OLG München 
zu § 51 BeurkG ernst, so ist der nachträgliche Wegfall 
der Vertretungsmacht ebenso ohne Belang wie nach der 
teilweise in der Literatur vertretenen Meinung, dass es 
auf die Abgabe der Erklärung ankommt (s. lit. aa). 

4. Ergebnis
Der Widerruf der Vollmacht beseitigt nicht die Bin-
dungswirkung der Aufl assung und der abgegebenen 
Bewilligung; das Grundbuchamt weigert sich also zu 
Unrecht, die Eigentumsumschreibung durchzuführen. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass unab-
hängig von der vertretenen Ansicht jedenfalls aus dem 
wirksamen Kaufvertrag stets ein Anspruch auf (erneute) 
Abgabe der Bewilligungserklärung erwachsen dürfte.

Im Grundbuch sind als Eigentümer eingetragen:

1. Frau A,
2. Kinder des verstorbenen Herrn A, nämlich K1 bis K3 
in un geteilter Erbengemeinschaft.

Abt. II enthält folgende Eintragungen:

1. Testamentsvollstreckervermerk auf dem gesamten 
Grundbe sitz (Testamentsvollstreckerin ist Frau A),
2. Nießbrauch auf dem gesamten Grundbesitz für 
Frau A.

Der Grundbesitz soll veräußert werden. Dabei soll K1 
allein auf Verkäuferseite auftreten, han delnd aufgrund 
notarieller Generalvollmacht (Vorsorgevollmacht) für 
Frau A. Im Ergebnis muss K1 sowohl für Frau A als 
Eigentümerin laut Grundbuch handeln wie auch für 
Frau A als Testamentsvollstreckerin.

In der Vorsorgevollmacht ist K1 von den Be schränkungen 
des § 181 BGB befreit, zur Übertragung der Testaments-
vollstreckerbefugnisse verhält sich die Vollmacht nicht. 
In der Ausfertigung des Testamentsvollstreckerzeug-
nisses steht nichts zu § 181 BGB. Im Erbvertrag heißt 
es: „ernannt mit allen Rechten, die einem Testamentsvoll-
strecker nach dem Gesetz eingeräumt werden können.“

II. Fragen
1. Ist es möglich, die Befugnisse eines Testamentsvoll-
streckers durch Generalvollmacht auf einen Bevoll-
mächtigten zu übertragen? 

2. Ist ein Fall des § 181 BGB gegeben? 

III. Zur Rechtslage
1. Ausgangspunkt: höchstpersönliche Natur des Tes-
tamentsvollstreckeramts
Hinsichtlich der „Übertragung“ der Befugnisse eines 
Testamentsvollstreckers durch Ge neralvollmacht sind 
mehrere Fragen zu unterscheiden. Im Ausgangspunkt 
gilt:

Das Amt des Testamentsvollstreckers ist nach dem 
Gesetz höchstpersönlicher Natur. Es kann als Ganzes 
nicht auf einen Dritten übertragen werden, auch nicht 
mit Zu stimmung der Erben (s. etwa BeckOGK-BGB/
Tolksdorf, Std.: 1.9.2019, §  2218 Rn.  20; Staudinger/
Reimann, BGB, 2016, § 2218 Rn. 10). Lässt sich kein 
abweichender Erblasserwille nachweisen, so ist der Tes-
tamentsvollstrecker im Zweifel zur persönli chen Amts-
führung verpfl ichtet (§§  2218 Abs. 1, 664 Abs.  1 
S. 1 BGB; KG DNotZ 2019, 304 = ZEV  2019, 27; 
Pa landt/Weidlich, BGB, 78. Aufl . 2019, § 2218 Rn. 2; 
Müller-Engels, ZEV 2019, 251, 252; Weber, DNotZ 
2019, 306). Ei ne Voll- oder Teilübertragung des Amts 
ist dem Testamentsvollstre cker daher im Zweifel nicht 
gestattet.

2. Zulässigkeit einer Generalvollmacht des Testa-
mentsvollstreckers
Von der durch §§ 2218 Abs. 1, 664 Abs. 1 S. 1 BGB 
im Zweifel untersagten Amtsüber tragung (Subs-
titution) ist die Frage zu unterscheiden, ob dem 
Testa mentsvollstrecker grundsätzlich die Erteilung 
einer Generalvollmacht an Dritte gestattet ist, 
die auch die Wahrnehmung seiner Aufgaben als 
Testamentsvollstre cker umfasst. Vereinzelt wird an-
genommen, die Erteilung einer General vollmacht sei 
dem Testamentsvollstrecker grundsätzlich verwehrt, 
soweit sich nicht aus dem Erblasserwillen etwas ande-
res ergebe. Denn der Testamentsvollstrecker enttäusche 
das in ihn gesetzte Vertrauen nicht minder, wenn er 
seine Befugnisse durch Vollmacht pauschal auf Dritte 
übertrage (so insbesondere Winkler, Der Testaments-


